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„Bei Lieferung ins Ausland werden die
Versandkosten individuell vereinbart“: Nicht
abmahnbarer Bagatellverstoß

Eine AGB-Klausel, nach der Versandkosten ins Ausland individuell vereinbart werden sollen, verstößt
zwar gegen das Gebot der Preisklarheit, stellt jedoch nur eine Bagatelle dar – so das OLG Frankfurt a.M..
Der lautere Wettbewerb werde hierdurch nicht spürbar beeinträchtigt, sodass eine Abmahnung in
dieser Sache nicht gerechtfertigt sei (vgl. OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 27.07.2011, Az. 6 W 55/11).

Dem Beschluss vorausgegangen war die gerichtliche Überprüfung der folgenden AGB-Klausel:

“
”

„Bei Lieferung ins Ausland werden die Versandkosten individuell vereinbart.“

Diese Regelung verstößt zwar grundsätzlich gegen die §§ 1 Abs. 2, 2 PAngV; jedoch ist hier die
Bagatellgrenze des § 3 UWG nach Ansicht der Richter aus Frankfurt nicht überschritten worden, sodass
im Ergebnis kein Unterlassungsanspruch der Konkurrenz gegen den Händler besteht (vgl. OLG Frankfurt
a.M., Beschl. v. 27.07.2011, Az. 6 W 55/11):

“

”

„Soweit die Antragstellerin der Antragsgegnerin einen Verstoß gegen § 1 II, 2 PAngV vorwirft,
weil das beanstandete Internetangebot […] die Kosten für einen Versand in das europäische
Ausland nicht hinreichend ausweise, fehlt es jedenfalls einer spürbaren Beeinträchtigung
von Verbraucherinteressen i.S.v. § 3 I, II UWG. Die sich aus der Preisangabenverordnung
ergebenden Verpflichtungen gelten nur für Preisangaben gegenüber im Inland ansässigen
Verbrauchern. Fälle, in denen inländische Verbraucher anlässlich eines Kaufs bei der
Antragsgegnerin einen Versand des Kaufgegenstands an eine ausländische Adresse
wünschen, sind zwar denkbar; sie sind jedoch derart selten, dass der beanstandete
Preisangabenverstoß unterhalb der Bagatellgrenze des § 3 I, II UWG anzusiedeln ist.“

Achtung: Onlinehändler, die ins Ausland liefern, sollten grundsätzlich transparente und
nachvollziehbare Lieferkosten auch für ausländische Ziele angeben; wer dies versäumt oder aus
anderen Gründen unterlassen hat, muss schnell als Zielscheibe für Abmahnungen herhalten.
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